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73. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 5. September 2007, mit der die Kindertagesbetreuungs-
Verordnung geändert wird 

 
 
Auf Grund des § 5 des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes 2007, LGBl Nr 41, wird verordnet: 
 
Die Kindertagesbetreuungs-Verordnung, LGBl Nr 66/2002, wird geändert wie folgt: 
 
1. Der Verordnungstitel lautet: „Verordnung der Salzburger Landesregierung betreffend die Durchführung der Tages-
betreuung (Tagesbetreuungs-Verordnung)“. 
 
2. Die Präambel lautet: 

„Auf Grund des § 5 des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes 2007, LGBl Nr 41, wird verordnet:“ 
 
3. § 1 lautet: 
 

„Regelungsgegenstand und Zielsetzung 
 

§ 1 
 
(1) Diese Verordnung regelt die Durchführung der Tagesbetreuung durch Tageseltern und Tagesbetreuungseinrichtun-
gen im Sinn des § 3 des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes 2007, im Folgenden kurz als Gesetz bezeichnet. 
 
(2) Die Kinderbetreuung hat nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Pädagogik zu erfolgen 
und Gewähr für eine kindgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung unter weitestgehender Berücksichtigung der indivi-
duellen Bedürfnisse der Kinder zu bieten.“ 
 
4. Im § 2 Abs 2 lit b wird jeweils das Wort „Behinderung“ durch das Wort „Beeinträchtigung“ ersetzt. 
 
5. Im § 5 Abs 1 wird das Zitat „§ 3 des Gesetzes“ durch das Zitat „§ 4 Abs 1 des Gesetzes“ ersetzt. 
 
6. Im § 7 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
6.1. Im Abs 1 wird das Zitat „§ 8 des Gesetzes“ durch das Zitat „§ 9 des Gesetzes“ ersetzt. 
 
6.2. Im Abs 2 Z 2 wird das Zitat „§ 8 Abs 1 Z 1 des Gesetzes“ durch das Zitat „§ 9 Abs 4 des Gesetzes“ ersetzt. 
 
7. Im § 8 Abs 1 wird das Zitat „§ 3 des Gesetzes“ durch das Zitat „§ 4 Abs 1 des Gesetzes“ ersetzt. 
 
8. Im § 9 Abs 4 wird die Wortfolge „behinderte Kinder im Sinn des § 3 Abs 1 zweiter Satz des Gesetzes“ durch die Wort-
folge „Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Sinn des § 3 Abs 2 Z 2 des Gesetzes“ ersetzt. 
 
9. § 11 lautet: 
 

„Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten 
 

§ 11 
 

(1) Tageseltern-Rechtsträger haben von den Erziehungsberechtigten für die Kinder Kostenbeiträge einzuheben. Die 
Kostenbeiträge können sowohl Einheitstarife als auch nach dem Familieneinkommen und der Zahl der im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen abgestufte Tarife sein. Die Zahl der Abstufungen soll zehn nicht unterschreiten. Für die 
Einkommensberechnung ist § 8 des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes 1990 anzuwenden. 
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(2) Für eine ganztägige Betreuung (31 bis 40 Wochenstunden) dürfen folgende monatliche Beträge je Kind nicht über- 
bzw unterschritten werden: 
1. höchstens 440 €; 
2. a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr mindestens 116 €; 
 b) für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr mindestens 72 €. 
In diesen Beträgen sind die Verpflegungskosten nicht enthalten. Für eine Dreiviertelbetreuung (21 bis 30 Wochen-
stunden), Halbtagesbetreuung  (11 bis 20 Wochenstunden) oder Viertelbetreuung (bis 10 Wochenstunden) sind die 
Höchst- und Mindestbeiträge im Verhältnis zum Beitrag für die ganztägige Betreuung festzulegen, doch kann der 
Rechtsträger unter Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse davon abweichen. Für Betreuungen über 
40 Wochenstunden hinaus kann ein zusätzlicher Beitrag festgelegt werden. 
 
(3) In sozialen Härtefällen dürfen die gemäß Abs 2 festgelegten Mindestbeträge unterschritten werden.“ 
 
10. In der Überschrift des 3. Abschnittes wird das Wort „Kinderbetreuungseinrichtungen“ durch das Wort „Tagesbetreu-
ungseinrichtungen“ ersetzt. 
 
11. Im § 14 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
11.1. Im Abs 1 wird im ersten Satz das Wort „Kinderbetreuungseinrichtungen“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrich-
tungen“ ersetzt und entfällt im letzten Satz das Wort „behinderte“. 
 
11.2. Im Abs 3 wird das Wort „Krabbelstube“ durch das Wort „Krabbelgruppe“ ersetzt. 
 
11.3. Im Abs 4 wird das Wort „Kinderbetreuungseinrichtung“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrichtung“ ersetzt. 
 
12. Im § 15 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
12.1. Im Abs 1 werden das Wort „Kinderbetreuungseinrichtung“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrichtung“ und das 
Wort „Kinderbetreuungseinrichtungen“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrichtungen“ ersetzt. 
 
12.2. Im Abs 2 werden im ersten Satz das Wort „Kinderbetreuung“ durch das Wort „Tagesbetreuung“ und im dritten Satz 
die Worte „Bei ganztägig betriebenen Einrichtungen“ durch das Wort „Weiters“ ersetzt. 
 
12.3. Im Abs 4 entfallen im zweiten Satz die Worte „bei ganztägig betriebenen Einrichtungen“. 
 
12.4. Im Abs 5 wird das Wort „Kinderbetreuungseinrichtung“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrichtung“ ersetzt. 
 
13. Im § 16 wird angefügt: 

„(4) In Integrationsgruppen und heilpädagogischen Gruppen sind gemäß § 11 des Gesetzes zusätzliche Betreuungsper-
sonen einzusetzen.“ 
 
14. Im § 17 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
14.1. Die bisherigen Abs 2 bis 5 erhalten die Absatzbezeichnungen „(3)“ bis „(6)“. 
 
14.2. Nach Abs 1 wird eingefügt: 

„(2) Betreuungspersonen im Sinn des § 16 Abs 4 müssen eine der nachstehenden Ausbildungen nachweisen: 
a) Sonderkindergartenpädagoginnen oder -pädagogen; 
b) Sondererzieherinnen oder -erzieher oder Sonderschullehrerinnen oder -lehrer, insbesondere für Schulkindgruppen; 
c) bei Mangel an ausgebildeten Sonderpädagoginnen oder -pädagogen kann in begründeten Ausnahmefällen befristet 

bewilligt werden, dass zur sozialen Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auch sonstige Kindergarten-
pädagoginnen oder -pädagogen oder solche Lehrkräfte mit Eignung zum Unterricht an Volksschulen, die eine Hospi-
tier- oder Praxiszeit von mindestens vier Wochen in einer Tagesbetreuung oder einem Kindergarten nachweisen, 
eingesetzt werden.“ 

 
14.3. Im Abs 4 (neu) werden nach den Worten „Salzburger Kinder- und Jugendwohlfahrtsordnung 1992“ die Worte „oder 
eine sonstige pädagogische Schulung“ eingefügt. 
 
14.4. Nach Abs 6 (neu) wird angefügt: 

„(7) Leiterinnen und Leiter einer Tagesbetreuungseinrichtung sollen als fachliches Anstellungserfordernis den Besuch 
des Kindergartenleiterinnen und -leiterkurses im Sinn des § 21 des Gesetzes aufweisen.“ 
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15. Im § 18 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
15.1. Abs 1 lautet: 

„(1) Für die Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten ist § 11 sinngemäß anzuwenden.“ 
 
15.2. Im Abs 2 wird das Wort „Kinderbetreuungseinrichtungen“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrichtungen“ ersetzt. 
 
16. Im § 20 wird das Wort „Kinderbetreuungseinrichtungen“ durch das Wort „Tagesbetreuungseinrichtungen“ und das 
Wort „Kindertagesbetreuung“ durch das Wort „Tagesbetreuung“ ersetzt. 
 
17. Im § 22 wird angefügt: 

„(4) Die §§ 1, 2 Abs 2, 5 Abs 1, 7 Abs 1 und 2, 8 Abs 1, 9 Abs 4, 11, 14 Abs 1, 3 und 4, 15 Abs 1, 2, 4 und 5, 16 Abs 4, 
17 Abs 2 bis 7, 18 Abs 1 und 2 und 20 in der Fassung der Verordnung LGBl Nr 73/2007 treten mit 22. September 2007 
in Kraft.“ 
 
 

Für die Landesregierung: 
Die Landeshauptfrau: 

Burgstaller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Das Landesgesetzblatt für das Land Salzburg wird vom Land Salzburg herausgegeben und erscheint nach Bedarf. Die 

Landesgesetzblätter sind im Internet unter www.salzburg.gv.at abfragbar oder können beim Landespressebüro, Amt der 
Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42- 20 47,  

Fax (0662) 80 42-21 61, zum Selbstkostenpreis bezogen werden. 
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